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 VI C 

 
An  

Bearbeiterin Hr. Meyer
       
Zeichen VI C 
       
Dienstgebäude:  
Württembergische Str. 6 
10707 Berlin-Wilmersdorf 
Zimmer 603 

Telefon(030) 90 12 — 8555 
Fax (030) 90 12 — 8560 
intern (912) 

Datum 07.09.06 

die  Senatsverwaltungen (einschließlich Senatskanzlei) 
die  Verwaltung des Abgeordnetenhauses 
den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes 
den Präsidenten des Rechnungshofes 
den Berliner Datenschutzbeauftragten 
die Bezirksämter 
die Sonderbehörden 
die nichtrechtsfähigen Anstalten 
die Krankenhausbetriebe 
die Eigengesellschaften 
die gemischtwirtschaftlichen Unternehmen,  
 an denen Berlin überwiegend beteiligt ist 
die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
 
 
 
Rundschreiben SenStadt VI C Nr. 1/2006 
 
Ergänzend zu Nr. 2.1 AV § 24 LHO bitte ich ab sofort auch die Kosten für Lichtsignalanlagen in die 
Vorplanungs- bzw. Bauplanungsunterlagen aufzunehmen und sofort separat auszuweisen. 
Für Maßnahmen, bei denen das Vergabeverfahren bereits abgeschlossen ist, sind Ergänzungsun-
terlagen aufzustellen und der zuständigen Stelle zur Prüfung und Genehmigung einzureichen. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Bezirksämter, SenStadt - VII B - bis zum  
31. Oktober 2006 maßnahmebezogen schriftlich die Höhe der Kosten für Lichtsignalanlagen für 
 

• bereits laufende Straßenbaumaßnahmen 
• Straßenbaumaßnahmen außerhalb der pauschalen Zuweisung und ggf. für 
• Straßenbaumaßnahmen des Straßensanierungsprogramms 2006 

 
mitzuteilen. Sofern für diese Maßnahmen noch keine Bauplanungs- bzw. Ergänzungsunterlagen 
vorliegen, bitte ich, die ggf anfallenden Kosten für Lichtsignalanlagen zu schätzen. Fehlanzeige ist 
erforderlich. 
 
Der Inhalt dieses Rundschreibens ist mit der Senatsverwaltung für Finanzen abgestimmt worden. 
Das Rundschreiben wird ins Intranet gestellt. 
 
Im Auftrag 
Meyer 

 

Fahrverbindungen: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin: 
  3, 7 Fehrbelliner Platz Postbank Berlin Kto.Nr. 58-100 BLZ 100 100 10 
  101, 104, 115 Fehrbelliner Platz Berliner Sparkasse Kto.Nr. 0 990 007 600 BLZ 100 500 00 

 Berliner Bank Kto.Nr. 9-919 260 800 BLZ 100 200 00 
 Landeszentralbank Berlin Kto.Nr. 10 001 520 BLZ 100 000 00 

      
 
Sprechzeiten  E-Mail Internet  
nach telefonischer Vereinbarung gerd.meyer@senstadt.berlin.de  www.stadtentwicklung.berlin.de 
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